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 Satzungen 

 

Seite 147 Satzung der Gemeinde Meyn über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger 

Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 

 

Sitzungen 

 

Seite 150 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osterby 

 

 Bekanntmachungen 

 

Seite 151 Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Seite 156 Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des Bebauungsplans Nr. 3 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn nach § 3 Abs. 3 BauGB 

Dieses Mitteilungsblatt wird vom Amt Schafflund und den oben genannten Gemeinden herausgegeben. Es erscheint am 
Freitag jeder Woche sofern Veröffentlichungen vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, erscheint das 
Mitteilungsblatt an dem davorliegenden Werktag. Das Mitteilungsblatt ist beim Amt Schafflund zu folgenden 
Bezugsbedingungen erhältlich: Abonnement vierteljährlich 15,00 € einschl. Porto, zahlbar im Voraus, Einzelbezug durch 
Abholung beim Amt Schafflund zum Preis von 2,00 € oder kostenlos als Newsletter unter www.amt-schafflund.de . 
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Sitzung der Gemeindevertretung     der Gemeinde Osterby 
 
Zeitpunkt der Sitzung:        Montag, 06.10.2025 um 19:00 Uhr 
 
Ort der Sitzung:              Feuerwehrhaus Osterby 

  Hauptstr. 32, 24994 Osterby 
 
 
Tagesordnung: 
 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 01.07.2025 

3. Ggfs. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung  

der Gemeindevertretung vom 01.07.2025 

4. Eingaben und Anfragen 

5. Änderungsanträge 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten 

7. Berichte des Bürgermeisters und der Delegierten 

- Einwohnerfragestunde – 

8. Bericht und Beschlussfassung über die bisher geleisteten unerheblichen über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im aktuellen Haushaltsjahr 

9. Billigung der Entscheidung zur Beauftragung eines Fachanwaltes – Schulthematik - 

10. Flächennutzungsplan; hier: abschließender Beschluss, Vorstellung durch Herrn Moritz Hass, 

Holt & Nicolaisen Stadtplanung GmbH & Co. KG, Flensburg 

11. 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Dorflücken“ 

hier: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Planungsauftrages sowie 

Ermächtigung an den Bürgermeister nach Einholung von Angeboten zur Erteilung des 

Auftrages 

12. Weiteres Vorgehen mit der ehemaligen BVS; hier: Beratung und Beschlussfassung 

13. Gemeindehaus Osterby 

13.1 aktueller Sachverhalt 

13.2 Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

14. Konzeptionelle Neuausrichtung Kiesabbau; hier: Beratung und Beschlussfassung über die 

Erteilung eines Beratungsauftrages 

15. Verschiedenes 

 

Osterby, 25.09.2025         Gemeinde Osterby 
         - Der Bürgermeister - 
              gez. T. Jessen 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der  

7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.09.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung im 

Internet bestimmte Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Ortslage Meyn und östlich der 

Ortslage Schafflund, nördlich der Straße „Zum Waldbad“ und südlich der Flensburger Chaussee (B 

199) sowie der Entwurf der Begründung sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für 

die Dauer der Veröffentlichungsfrist vom 

 

13.10.2025 bis 14.11.2025 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 

werden: www.amt-schafflund.de (unter BürgerService > Bauleitplanung). 

 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

[1]. Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, September 2025). Er ist Teil der Begründung; 

[2]. Landschaftsplan der Gemeinde Meyn; 

[3]. Blendgutachten; 

[4]. Brutvogelkartierung; 

[5]. Bodengutachten; 

[6]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 

Abs.1 BauGB. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere 

die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, auf Boden und Fläche, auf Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt 

S-H - Landesplanungsbehörde, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, Wasserverband 

Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

durch Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; 

Brandschutz, Trinkwasserversorgung, Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild: 

• finden sich in [1] und [2] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt S-H – Landesplanungsbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 

• finden sich in [1], [2], [4] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg– untere 

Naturschutzbehörde, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung -Untere 

Forstbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 

geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 

Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-Flensburg 

– untere Wasserbehörde, untere Bodenbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, 

Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, untere Bodenbehörde, Wasserverband Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Oberflächen- und Grundwasser; 

Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen). 
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Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

• finden sich in [1] und [2]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; 

Niederschlagsmengen; Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• finden sich in [1], [2], [6] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbauliche und archäologische 

Denkmale. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

• Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 

 

• Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 

- per E-Mail an rossow@pro-regione.de oder info@amt-schafflund.de. 

 

• Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für 

eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgende 

Möglichkeiten: 

 

- schriftlich an: 
Planungsbüro Pro Regione GmbH 

Lise-Meitner-Str. 29 

24941 Flensburg 

 

oder 

 

Amt Schafflund 

Tannenweg 1 

24980 Schafflund 

 

oder 

 

- mündlich zur Niederschrift beim Amt Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
während der Dienststunden der Amtsverwaltung Schafflund. 

 

Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden  

 

mailto:rossow@pro-regione.de
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sind, bei der Beschlussfassung über die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 

bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 

deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung 

ist.  

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 13.10.2025 bis 14.11.2025 in der 

Amtsverwaltung des Amtes Schafflund in Schafflund, Tannenweg 1, Zimmer 20, während folgender 

Zeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

Montagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 

in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 

www.amt-schafflund.de (unter Bürgerservice > Bauleitplanung). 

 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 

Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas 

Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal 

des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar 

unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e) der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 

Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 

erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt. 

 

Auf das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden bezieht sich der folgende Hinweis gemäß § 3 

Absatz 3 BauGB: Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 

Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in dem als Anlage 

beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

 
Schafflund, den 01.10.2025 

 

Amt Schafflund 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrag 

 

gez. Wöhl 

http://www.amt-schafflund.de/
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Lage des räumlichen Änderungsbereiches der 7. Flächennutzungsplanänderung 

„Photovoltaik-Freiflächen“ der Gemeinde Meyn 

 

 
      Abb. 1: Kartengrundlage OpenstreetMaps 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des 

Bebauungsplans Nr. 3 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.09.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung im 

Internet bestimmte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der 

Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Ortslage Meyn und östlich der Ortslage Schafflund, 

nördlich der Straße „Zum Waldbad“ und südlich der Flensburger Chaussee (B 199) sowie der Entwurf 

der Begründung sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der 

Veröffentlichungsfrist vom  

 

13.10.2025 bis 14.11.2025 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 

werden: www.amt-schafflund.de (unter BürgerService > Bauleitplanung). 

 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

[7]. Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, September 2025). Er ist Teil der Begründung; 

[8]. Landschaftsplan der Gemeinde Meyn; 

[9]. Blendgutachten; 

[10]. Brutvogelkartierung; 

[11]. Bodengutachten; 

[12]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. 

§ 4 Abs.1 BauGB. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere 

die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, auf Boden und Fläche, auf Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

 

 

 

 

http://www.amt-schafflund.de/
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt 

S-H - Landesplanungsbehörde, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, Wasserverband 

Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

durch Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; 

Brandschutz, Trinkwasserversorgung, Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild: 

• finden sich in [1] und [2] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt S-H – Landesplanungsbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 

• finden sich in [1], [2], [4] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg– untere 

Naturschutzbehörde, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung -Untere 

Forstbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 

geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 

Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-Flensburg 

– untere Wasserbehörde, untere Bodenbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, 

Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, untere Bodenbehörde, Wasserverband Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Oberflächen- und Grundwasser; 

Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen). 
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Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

• finden sich in [1] und [2]; 

• Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; 

Niederschlagsmengen; Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• finden sich in [1], [2], [6] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbauliche und archäologische 

Denkmale. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht 

und liegen mit aus. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

• Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 

 

• Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 

- per E-Mail an rossow@pro-regione.de oder info@amt-schafflund.de. 

 

• bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für 

eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgende 

Möglichkeiten: 

 

- schriftlich an: 
 
Planungsbüro Pro Regione GmbH 

Lise-Meitner-Str. 29 

24941 Flensburg  

 

oder 

 

Amt Schafflund 

Tannenweg 1 

24980 Schafflund 

 

oder 

 

- mündlich zur Niederschrift beim Amt Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
während der Dienststunden der Amtsverwaltung Schafflund. 

 

 

mailto:rossow@pro-regione.de
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Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 

sind, bei der Beschlussfassung über Bebauungsplan Nr. 3 unberücksichtigt bleiben können, sofern 

die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 

Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans Nr. 3 nicht von Bedeutung ist.  

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 13.10.2025 bis 14.11.2025 in der 

Amtsverwaltung Schafflund in Schafflund, Tannenweg 1, Zimmer 20, während folgender Zeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und Montagnachmittag von 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 

in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 

www.amt-schafflund.de (unter Bürgerservice > Bauleitplanung). 

 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 

Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas 

Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal 

des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar 

unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 

Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 

erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ ist in 

dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

Schafflund, 01.10.2025 

 

 

Amt Schafflund 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

(Wöhl) 

 

  

http://www.amt-schafflund.de/


 
 
 
 

- 160 -  

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 33 vom 02.10.2025 

 

Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

 

 

Abb. 2: Kartengrundlage OpenstreetMaps 



Mitteilungsblatt 
für das Amt Schafflund 
 
 
Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund und der Gemeinden Böxlund, Großenwiehe, Hörup, Holt, Jardelund, 
Lindewitt, Medelby, Meyn, Nordhackstedt, Osterby, Schafflund, Wallsbüll und Weesby. 
 
 

Nr.33  Schafflund, 02.10.2025 55. Jahrgang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Satzungen 

 

Seite 147 Satzung der Gemeinde Meyn über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger 

Bürgerinnen und Bürger (Entschädigungssatzung) 

 

Sitzungen 

 

Seite 150 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osterby 

 

 Bekanntmachungen 

 

Seite 151 Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Seite 156 Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des Bebauungsplans Nr. 3 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn nach § 3 Abs. 3 BauGB 

Dieses Mitteilungsblatt wird vom Amt Schafflund und den oben genannten Gemeinden herausgegeben. Es erscheint am 
Freitag jeder Woche sofern Veröffentlichungen vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, erscheint das 
Mitteilungsblatt an dem davorliegenden Werktag. Das Mitteilungsblatt ist beim Amt Schafflund zu folgenden 
Bezugsbedingungen erhältlich: Abonnement vierteljährlich 15,00 € einschl. Porto, zahlbar im Voraus, Einzelbezug durch 
Abholung beim Amt Schafflund zum Preis von 2,00 € oder kostenlos als Newsletter unter www.amt-schafflund.de . 

 

http://www.amt-schafflund.de/
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Sitzung der Gemeindevertretung     der Gemeinde Osterby 
 
Zeitpunkt der Sitzung:        Montag, 06.10.2025 um 19:00 Uhr 
 
Ort der Sitzung:              Feuerwehrhaus Osterby 

  Hauptstr. 32, 24994 Osterby 
 
 
Tagesordnung: 
 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 01.07.2025 

3. Ggfs. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung  

der Gemeindevertretung vom 01.07.2025 

4. Eingaben und Anfragen 

5. Änderungsanträge 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten 

7. Berichte des Bürgermeisters und der Delegierten 

- Einwohnerfragestunde – 

8. Bericht und Beschlussfassung über die bisher geleisteten unerheblichen über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im aktuellen Haushaltsjahr 

9. Billigung der Entscheidung zur Beauftragung eines Fachanwaltes – Schulthematik - 

10. Flächennutzungsplan; hier: abschließender Beschluss, Vorstellung durch Herrn Moritz Hass, 

Holt & Nicolaisen Stadtplanung GmbH & Co. KG, Flensburg 

11. 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Dorflücken“ 

hier: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe eines Planungsauftrages sowie 

Ermächtigung an den Bürgermeister nach Einholung von Angeboten zur Erteilung des 

Auftrages 

12. Weiteres Vorgehen mit der ehemaligen BVS; hier: Beratung und Beschlussfassung 

13. Gemeindehaus Osterby 

13.1 aktueller Sachverhalt 

13.2 Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise 

14. Konzeptionelle Neuausrichtung Kiesabbau; hier: Beratung und Beschlussfassung über die 

Erteilung eines Beratungsauftrages 

15. Verschiedenes 

 

Osterby, 25.09.2025         Gemeinde Osterby 
         - Der Bürgermeister - 
              gez. T. Jessen 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der  

7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.09.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung im 

Internet bestimmte Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Ortslage Meyn und östlich der 

Ortslage Schafflund, nördlich der Straße „Zum Waldbad“ und südlich der Flensburger Chaussee (B 

199) sowie der Entwurf der Begründung sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für 

die Dauer der Veröffentlichungsfrist vom 

 

13.10.2025 bis 14.11.2025 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 

werden: www.amt-schafflund.de (unter BürgerService > Bauleitplanung). 

 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

[1]. Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, September 2025). Er ist Teil der Begründung; 

[2]. Landschaftsplan der Gemeinde Meyn; 

[3]. Blendgutachten; 

[4]. Brutvogelkartierung; 

[5]. Bodengutachten; 

[6]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 

Abs.1 BauGB. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere 

die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, auf Boden und Fläche, auf Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt 

S-H - Landesplanungsbehörde, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, Wasserverband 

Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

durch Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; 

Brandschutz, Trinkwasserversorgung, Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild: 

• finden sich in [1] und [2] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt S-H – Landesplanungsbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 

• finden sich in [1], [2], [4] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg– untere 

Naturschutzbehörde, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung -Untere 

Forstbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 

geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 

Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-Flensburg 

– untere Wasserbehörde, untere Bodenbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, 

Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, untere Bodenbehörde, Wasserverband Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Oberflächen- und Grundwasser; 

Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen). 
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Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

• finden sich in [1] und [2]; 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; 

Niederschlagsmengen; Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• finden sich in [1], [2], [6] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbauliche und archäologische 

Denkmale. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

• Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 

 

• Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 

- per E-Mail an rossow@pro-regione.de oder info@amt-schafflund.de. 

 

• Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für 

eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgende 

Möglichkeiten: 

 

- schriftlich an: 
Planungsbüro Pro Regione GmbH 

Lise-Meitner-Str. 29 

24941 Flensburg 

 

oder 

 

Amt Schafflund 

Tannenweg 1 

24980 Schafflund 

 

oder 

 

- mündlich zur Niederschrift beim Amt Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
während der Dienststunden der Amtsverwaltung Schafflund. 

 

Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden  

 

mailto:rossow@pro-regione.de
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sind, bei der Beschlussfassung über die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 

bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 

deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung 

ist.  

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 13.10.2025 bis 14.11.2025 in der 

Amtsverwaltung des Amtes Schafflund in Schafflund, Tannenweg 1, Zimmer 20, während folgender 

Zeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

Montagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 

in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 

www.amt-schafflund.de (unter Bürgerservice > Bauleitplanung). 

 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 

Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas 

Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal 

des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar 

unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e) der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 

Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 

erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt. 

 

Auf das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden bezieht sich der folgende Hinweis gemäß § 3 

Absatz 3 BauGB: Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 

Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in dem als Anlage 

beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

 
Schafflund, den 01.10.2025 

 

Amt Schafflund 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrag 

 

gez. Wöhl 

http://www.amt-schafflund.de/
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Lage des räumlichen Änderungsbereiches der 7. Flächennutzungsplanänderung 

„Photovoltaik-Freiflächen“ der Gemeinde Meyn 

 

 
      Abb. 1: Kartengrundlage OpenstreetMaps 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des 

Bebauungsplans Nr. 3 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.09.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung im 

Internet bestimmte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der 

Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Ortslage Meyn und östlich der Ortslage Schafflund, 

nördlich der Straße „Zum Waldbad“ und südlich der Flensburger Chaussee (B 199) sowie der Entwurf 

der Begründung sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der 

Veröffentlichungsfrist vom  

 

13.10.2025 bis 14.11.2025 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 

werden: www.amt-schafflund.de (unter BürgerService > Bauleitplanung). 

 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

[7]. Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, September 2025). Er ist Teil der Begründung; 

[8]. Landschaftsplan der Gemeinde Meyn; 

[9]. Blendgutachten; 

[10]. Brutvogelkartierung; 

[11]. Bodengutachten; 

[12]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. 

§ 4 Abs.1 BauGB. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere 

die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, auf Boden und Fläche, auf Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

 

 

 

 

http://www.amt-schafflund.de/
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt 

S-H - Landesplanungsbehörde, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, Wasserverband 

Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

durch Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; 

Brandschutz, Trinkwasserversorgung, Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild: 

• finden sich in [1] und [2] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt S-H – Landesplanungsbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 

• finden sich in [1], [2], [4] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg– untere 

Naturschutzbehörde, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung -Untere 

Forstbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 

geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 

Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-Flensburg 

– untere Wasserbehörde, untere Bodenbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, 

Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Wasser: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [6] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, untere Bodenbehörde, Wasserverband Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Oberflächen- und Grundwasser; 

Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen). 
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Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

• finden sich in [1] und [2]; 

• Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; 

Niederschlagsmengen; Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• finden sich in [1], [2], [6] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbauliche und archäologische 

Denkmale. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht 

und liegen mit aus. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

• Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 

 

• Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 

- per E-Mail an rossow@pro-regione.de oder info@amt-schafflund.de. 

 

• bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für 

eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgende 

Möglichkeiten: 

 

- schriftlich an: 
 
Planungsbüro Pro Regione GmbH 

Lise-Meitner-Str. 29 

24941 Flensburg  

 

oder 

 

Amt Schafflund 

Tannenweg 1 

24980 Schafflund 

 

oder 

 

- mündlich zur Niederschrift beim Amt Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
während der Dienststunden der Amtsverwaltung Schafflund. 

 

 

mailto:rossow@pro-regione.de
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Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 

sind, bei der Beschlussfassung über Bebauungsplan Nr. 3 unberücksichtigt bleiben können, sofern 

die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 

Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans Nr. 3 nicht von Bedeutung ist.  

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 13.10.2025 bis 14.11.2025 in der 

Amtsverwaltung Schafflund in Schafflund, Tannenweg 1, Zimmer 20, während folgender Zeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und Montagnachmittag von 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 

in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 

www.amt-schafflund.de (unter Bürgerservice > Bauleitplanung). 

 

Die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 

Bekanntmachung sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen Atlas 

Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das zentrale Landesportal 

des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB, erreichbar 

unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 

Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 

erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ ist in 

dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

Schafflund, 01.10.2025 

 

 

Amt Schafflund 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

(Wöhl) 

 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Amtliches Bekanntmachungsblatt 
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Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

 

 

Abb. 2: Kartengrundlage OpenstreetMaps 



Mitteilungsblatt 
für das Amt Schafflund 
 
 
Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund und der Gemeinden Böxlund, Großenwiehe, Hörup, Holt, Jardelund, 
Lindewitt, Medelby, Meyn, Nordhackstedt, Osterby, Schafflund, Wallsbüll und Weesby. 
 
 

Nr.35  Schafflund, 17.10.2025 55. Jahrgang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 Bekanntmachungen 

 

Seite 172 Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der 7. Änderung des 

Flächennutzungsplanes „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Seite 178 Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des Bebauungsplans Nr. 3 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Dieses Mitteilungsblatt wird vom Amt Schafflund und den oben genannten Gemeinden herausgegeben. Es erscheint am 
Freitag jeder Woche sofern Veröffentlichungen vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, erscheint das 
Mitteilungsblatt an dem davorliegenden Werktag. Das Mitteilungsblatt ist beim Amt Schafflund zu folgenden 
Bezugsbedingungen erhältlich: Abonnement vierteljährlich 15,00 € einschl. Porto, zahlbar im Voraus, Einzelbezug durch 
Abholung beim Amt Schafflund zum Preis von 2,00 € oder kostenlos als Newsletter unter www.amt-schafflund.de . 

 

http://www.amt-schafflund.de/
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Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 35 vom 17.10.2025 

 

AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfes der  

7. Änderung des Flächennutzungsplanes  

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.09.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung im 

Internet bestimmte Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Ortslage Meyn und östlich der 

Ortslage Schafflund, nördlich der Straße „Zum Waldbad“ und südlich der Flensburger Chaussee (B 

199) sowie der Entwurf der Begründung sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für 

die Dauer der Veröffentlichungsfrist vom 

 

20.10.2025 bis 21.11.2025 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 

werden: www.amt-schafflund.de (unter BürgerService > Bauleitplanung). 

 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

[1]. Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, September 2025). Er ist Teil der Begründung; 

[2]. Landschaftsplan der Gemeinde Meyn; 

[3]. Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaik Gemeinde Meyn; 

[4]. Blendgutachten; 

[5]. Brutvogelkartierung; 

[6]. Bodengutachten; 

[7]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 

Abs.1 BauGB. 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere 

die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, auf Boden und Fläche, auf Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [7] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt 

S-H - Landesplanungsbehörde, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, Wasserverband 

Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

durch Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; 

Brandschutz, Trinkwasserversorgung, Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [7] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt S-H – Landesplanungsbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 

• finden sich in [1], [2], [4] und [7] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg– untere 

Naturschutzbehörde, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung -Untere 

Forstbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 

geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 

Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [7] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-Flensburg 

– untere Wasserbehörde, untere Bodenbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, 

Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu dem Schutzgut Wasser: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [7] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, untere Bodenbehörde, Wasserverband Nord ); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Oberflächen- und Grundwasser; 

Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen). 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

• finden sich in [1] und [2]  

• Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; 

Niederschlagsmengen; Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 
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Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 35 vom 17.10.2025 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• finden sich in [1], [2], [7] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbaulichen und archäologischen 

Denkmalen. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

• Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 

 

• Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 

- per E-Mail an rossow@pro-regione.de oder info@amt-schafflund.de. 

 

• Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für 

eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgenden 

Möglichkeiten: 

 

- schriftlich an: 
Planungsbüro Pro Regione GmbH 

Lise-Meitner-Str. 29 

24941 Flensburg 

 

oder 

 

Amt Schafflund 

Tannenweg 1 

24980 Schafflund 

 

oder 

 

- mündlich zur Niederschrift beim Amt Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
während der Dienststunden der Amtsverwaltung Schafflund. 

 

Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 

sind, bei der Beschlussfassung über die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt 

bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 

deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung 

ist.  

 

 

mailto:rossow@pro-regione.de
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des Amtes Schafflund, Nr. 35 vom 17.10.2025 

 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 20.10.2025 bis 21.11.2025 in der 

Amtsverwaltung des Amtes Schafflund in Schafflund, Tannenweg 1, Zimmer 20, während folgender 

Zeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 

Montagnachmittag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

 

 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 

in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 

www.amt-schafflund.de (unter Bürgerservice > Bauleitplanung). 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e) der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 

Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 

erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt. 

 

Auf das Verbandsklagerecht von Umweltverbänden bezieht sich der folgende Hinweis gemäß § 3 

Absatz 3 BauGB: Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen 

Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes ist in dem als Anlage 

beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

 
Schafflund, den 10.10.2025 

 

Amt Schafflund 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrag 

 

gez. Wöhl 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Amtliches Bekanntmachungsblatt 
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Lage des räumlichen Änderungsbereiches der 7. Flächennutzungsplanänderung 

„Photovoltaik-Freiflächen“ der Gemeinde Meyn 

 

 
      Abb. 1: Kartengrundlage OpenstreetMaps 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G  

 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfes des 

Bebauungsplans Nr. 3 

„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

 

 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.09.2025 gebilligte und zur Veröffentlichung im 

Internet bestimmte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ der 

Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Ortslage Meyn und östlich der Ortslage Schafflund, 

nördlich der Straße „Zum Waldbad“ und südlich der Flensburger Chaussee (B 199) sowie der Entwurf 

der Begründung sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 

umweltbezogenen Stellungnahmen sind gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB für die Dauer der 

Veröffentlichungsfrist vom  

 

20.10.2025 bis 21.11.2025 

 

im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingesehen 

werden: www.amt-schafflund.de (unter BürgerService > Bauleitplanung). 

 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar:  

[8]. Umweltbericht zur Planung (Pro Regione, September 2025). Er ist Teil der Begründung; 

[9]. Landschaftsplan der Gemeinde Meyn; 

[10]. Standortkonzept Freiflächen-Photovoltaik Gemeinde Meyn; 

[11]. Blendgutachten; 

[12]. Brutvogelkartierung; 

[13]. Bodengutachten; 

[14]. die eingegangenen Stellungnahmen (Stelln.) aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. 

§ 4 Abs.1 BauGB. 

 

Hinsichtlich der Umweltbelange wurden im Hinblick auf die Wirkfaktoren des Vorhabens insbesondere 

die Auswirkungen auf den Menschen, auf das Landschaftsbild, auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt, auf Boden und Fläche, auf Wasser, auf Klima und Luft und auf Kultur- und Sachgüter geprüft. 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Mensch: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [7] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-

Flensburg, Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt 

S-H - Landesplanungsbehörde, Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S-H, Wasserverband 

Nord); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Besiedlung, zu Vorbelastungen 

durch Immissionen; Veränderungen der Immissionen bei Umsetzung der Planung; 

Brandschutz, Trinkwasserversorgung, Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild: 

• finden sich in [1], [2], [3] und [7] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, Kommunales, 

Wohnen und Sport, Landesamt für Umwelt S-H – Landesplanungsbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zur landschaftlichen Ausstattung des 

Plangebietes, zu Vorbelastungen durch bauliche Strukturen und Nutzungen; Auswirkungen bei 

Umsetzung der Planung; Vermeidungsmaßnahmen. 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: 

• finden sich in [1], [2], [4] und [7] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg– untere 

Naturschutzbehörde, Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung -Untere 

Forstbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Biotoptypen; Vorkommen 

geschützter Tier- und Pflanzenarten; Auswirkungen durch Bauarbeiten; 

Vermeidungsmaßnahmen; artenschutzrechtliche Bewertung; möglicher Ausgleich oder Ersatz 

bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Boden und Fläche: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [7] (Stellungnahmen von: Ministerium für Inneres, ländliche 

Räume, Integration und Gleichstellung – Landesplanungsbehörde, Kreis Schleswig-Flensburg 

– untere Wasserbehörde, untere Bodenbehörde); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Bodennutzung, 

Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen, möglicher Ausgleich oder Ersatz bei unvermeidbaren Eingriffen. 

Umweltbezogene Informationen zu dem Schutzgut Wasser: 

• finden sich in [1], [2], [5] und [7] (Stellungnahmen von: Kreis Schleswig-Flensburg – untere 

Wasserbehörde, untere Bodenbehörde, Wasserverband Nord ); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Oberflächen- und Grundwasser; 

Auswirkungen durch Versiegelung; Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen). 

Umweltbezogene Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft: 

• finden sich in [1] und [2]  

• Es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu Klimafaktoren; 

Niederschlagsmengen; Auswirkungen bei Umsetzung der Planung. 
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Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 35 vom 17.10.2025 

 

Umweltbezogene Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter: 

• finden sich in [1], [2], [7] (Stelln. von: Archäologisches Landesamt SH); 

• es werden Aussagen getroffen bzw. Hinweise gegeben zu hochbaulichen und archäologischen 

Denkmalen. 

 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet veröffentlicht 

und liegen mit aus. 

 

Gemäß § 3 Absatz 2 Satz 4 zweiter Halbsatz Nummern 1 bis 4 BauGB wird auf Folgendes 

hingewiesen: 

 

• Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungsfrist 

abgegeben werden. 

 

• Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail übermittelt werden. Eine elektronische 

Übermittlung von Stellungnahmen ist zum Beispiel wie folgt möglich: 

- per E-Mail an rossow@pro-regione.de oder info@amt-schafflund.de. 

 

• bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Für 

eine Abgabe von Stellungnahmen auf anderem Weg bestehen zum Beispiel folgenden 

Möglichkeiten: 

 

- schriftlich an: 
 
Planungsbüro Pro Regione GmbH 

Lise-Meitner-Str. 29 

24941 Flensburg  

 

oder 

 

Amt Schafflund 

Tannenweg 1 

24980 Schafflund 

 

oder 

 

- mündlich zur Niederschrift beim Amt Schafflund, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, 
während der Dienststunden der Amtsverwaltung Schafflund. 

 

Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a Absatz 5 Satz 1 BauGB, dass 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden 

sind, bei der Beschlussfassung über Bebauungsplan Nr. 3 unberücksichtigt bleiben können, sofern 

die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 

Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans Nr. 3 nicht von Bedeutung ist.  

 

 

mailto:rossow@pro-regione.de
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Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB werden die genannten 

Unterlagen während der Veröffentlichungsfrist vom 20.10.2025 bis 21.11.2025 in der 

Amtsverwaltung Schafflund in Schafflund, Tannenweg 1, Zimmer 20, während folgender Zeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und Montagnachmittag von 

14.00 Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich ausgelegt. 

 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz BauGB zusätzlich 

in das Internet unter folgender Internetseite oder Internetadresse eingestellt: 

www.amt-schafflund.de (unter Bürgerservice > Bauleitplanung). 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und dem 

Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 

erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 

bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ ist in 

dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

Schafflund, 10.10.2025 

 

 

Amt Schafflund 

Der Amtsvorsteher 

 

Im Auftrag 

 

 

gez. 

(Wöhl) 

 

  

http://www.amt-schafflund.de/
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Lage des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 3 „Photovoltaik-

Freiflächenanlagen“ der Gemeinde Meyn 

 

 
 
 

Abb. 2: Kartengrundlage OpenstreetMaps 



Mitteilungsblatt 
für das Amt Schafflund 
 
 
Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund und der Gemeinden Böxlund, Großenwiehe, Hörup, Holt, Jardelund, 
Lindewitt, Medelby, Meyn, Nordhackstedt, Osterby, Schafflund, Wallsbüll und Weesby. 
 
 

Nr.36  Schafflund, 24.10.2025 55. Jahrgang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Sitzungen 

 

Seite 182 Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Hörup 

 

 Bekanntmachungen 

 

Seite 183  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
zur Aufstellung der 25. Änderung des Flächennutzungsplans mit 3 Teilbereichen 
vorhabenbezogener Bebauungspläne 
Nr. 24 „Standort I und Gasspeicher Linnau“ 
Nr. 25 „Standort II BHKW, Gas- u. Wärmespeicher Linnau-Lindewitt“ 
Nr. 26 „Standort III BHKW, Gas- u. Wärmespeicher Lindewitt-Lüngerau“ in der 
Gemeinde Lindewitt 

 

Seite 185  Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur 
Aufstellung der 32. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans 
Nr. 43 – „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der Bahn II“ in der 
Gemeinde Schafflund 

 

 Hinweise  

 

Seite 187 NORDSEE AKADEMIE 
 Gemeindeseminar – Nachhaltigkeit und Fairness im Sport. Was können wir in der 

kommunalen Praxis bewegen? 

Dieses Mitteilungsblatt wird vom Amt Schafflund und den oben genannten Gemeinden herausgegeben. Es erscheint am 
Freitag jeder Woche sofern Veröffentlichungen vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, erscheint das 
Mitteilungsblatt an dem davorliegenden Werktag. Das Mitteilungsblatt ist beim Amt Schafflund zu folgenden 
Bezugsbedingungen erhältlich: Abonnement vierteljährlich 15,00 € einschl. Porto, zahlbar im Voraus, Einzelbezug durch 
Abholung beim Amt Schafflund zum Preis von 2,00 € oder kostenlos als Newsletter unter www.amt-schafflund.de . 

 

http://www.amt-schafflund.de/
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Sitzung der Gemeindevertretung     der Gemeinde Hörup 
 

 
Zeitpunkt der Sitzung:           Mittwoch, 29.10.2025 um 19:30 Uhr 
      
 
Ort der Sitzung:         Gemeindehaus 
                 Osterstraße 2b, 24980 Hörup 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 21.08.2025 
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 21.08.2025 
4. Eingaben und Anfragen 
5. Änderungsanträge 
6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten 
7. Bericht des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden 

 
-Einwohnerfragestunde- 
 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2025 

9. Kita-Angelegenheiten 
hier: Beratung und Beschlussfassung über eine Qualitäts- und 
Finanzierungsvereinbarung für die Kitas „An der Wassermühle“ sowie „Kleiner 
Regenbogen“ 

10. Verschiedenes 
 

Der nachstehende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung voraussichtlich nicht öffentlich 
beraten:  

 

11. Grundstücksangelegenheiten 
a) Bereinigung Grundbuch 
b) möglicher Kauf eines Grundstückes 
 

Hörup, 21.10.2025              Gemeinde Hörup 
             - Der Bürgermeister - 
          gez. Peter Lorenz Greisen 
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 
 

 
B E K A N N T M A C H U N G 

 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zur 
Aufstellung der 25. Änderung des Flächennutzungsplans mit 3 Teilbereichen 

vorhabenbezogener Bebauungspläne 
Nr. 24 „Standort I Gasspeicher Linnau“ 

Nr. 25 „Standort II BHKW, Gas- u. Wärmespeicher Linnau-Lindewitt“ 
Nr. 26 „Standort III BHKW, Gas- u. Wärmespeicher Lindewitt-Lüngerau“ 

in der Gemeinde Lindewitt 
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 05.06.2025 die Aufstellung der  
25. Änderung des Flächennutzungsplans mit 3 Teilbereichen vorhabenbezogener Bebauungspläne 
Nr. 24 „Standort I Gasspeicher Linnau“, 
Nr. 25 „Standort II BHKW, Gas- u. Wärmespeicher Linnau-Lindewitt“, 
Nr. 26 „Standort III BHKW, Gas- u. Wärmespeicher Lindewitt-Lüngerau“, 
für die Gebiete nördlich des Beerbekweges auf Höhe der bestehenden Biogasanlage Linnau 

(Standort I BHKW-Gasspeicher) und nordwestlich des Ortsteiles Lindewitt (Standort II BHKW-Gas-

u. Wärmespeicher) sowie südöstlich des Ortsteiles Lüngerau (Standort III BHKW-Gas-u. 

Wärmespeicher) in der Gemeinde Lindewitt beschlossen. 

Planungsziel ist die Entwicklung von sonstigen Sondergebieten der Zweckbestimmung Biogas als 
vorhabenbezogene Bebauungspläne der Gemeinde Lindewitt. 

Die Lage der Plangebiete der Bauleitplanungen ist in der als Anlage beigefügten Übersichtskarte 
dargestellt. 
 
Die Gemeinde Lindewitt lädt hiermit zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch am  

 

Montag, 10.11.2025 um 18.00 Uhr, 
 
im Amt Schafflund, Sitzungsraum im Obergeschoss, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, ein.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird die Öffentlichkeit über die Planung unterrichtet. Es wird 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
 
Schafflund, den 23.10.2025 
 
Im Auftrag 
Arne Wöhl 
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Lageplan Bebauungspläne Nr. 24 „Standort I“ und Nr. 25 „Standort II“ Linnau-Lindewitt 

 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 26 „Standort III“ Lindewitt-Lüngerau
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AMT SCHAFFLUND 
Der Amtsvorsteher 
 
 

 
B E K A N N T M A C H U N G 

 
 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) zur Aufstellung der 32. Änderung des Flächennutzungsplans 

und des Bebauungsplans Nr. 43 – „Sondergebiet Freiflächen-
Photovoltaikanlage 

 nördlich der Bahn II“ in der Gemeinde Schafflund 
 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 10.10.2023 die Aufstellung der  
32. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 43 – „Sondergebiet 
Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der Bahn II“ für das Gebiet südöstlich der Bärenshöfter 
Straße (L 300), nördlich der Bahnlinie Flensburg–Niebüll und nordöstlich des sonstigen Sondergebiets 
Photovoltaikanlage des Bebauungsplans Nr. 29 beschlossen. 
 
Die Lage des Plangebietes beider Bauleitplanungen ist in der als Anlage beigefügten 
Übersichtskarte dargestellt. 
 
Mit der Planung verfolgt die Gemeinde das Ziel, die planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung 
einer Sonderbaufläche / eines Sondergebietes zur Nutzung regenerativer Strahlungsenergie 
„Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ an diesem Standort zu schaffen. 
 
Die Gemeinde Schafflund lädt hiermit zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch am  
 

 
Montag, 10.11.2025 um 17.00 Uhr, 

 
im Amt Schafflund, Sitzungsraum im Obergeschoss, Tannenweg 1, 24980 Schafflund, ein.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird die Öffentlichkeit über die Planung unterrichtet. Es wird 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
 
 
Schafflund, den 23.10.2025 
 
Im Auftrag 
 
Arne Wöhl 
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Geltungsbereich 32. Änderung des Flächennutzungsplans sowie Bebauungsplan Nr. 43 
„Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich der Bahn II“ 
in der Gemeinde Schafflund 
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Mitteilungsblatt 
für das Amt Schafflund 
 
 
Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund und der Gemeinden Böxlund, Großenwiehe, Hörup, Holt, Jardelund, 
Lindewitt, Medelby, Meyn, Nordhackstedt, Osterby, Schafflund, Wallsbüll und Weesby. 
 
 

Nr.37  Schafflund, 30.10.2025 55. Jahrgang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Bekanntmachungen 

 

Seite 188 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
zur Aufstellung der Bebauungspläne  
Nr. 19 „Windenergienutzung Kleinwiehe“  
Nr. 20 „Windenergienutzung Sillerup“  
Nr. 23 „Windenergienutzung Riesbriek“ in der Gemeinde Lindewitt 

 

  

Dieses Mitteilungsblatt wird vom Amt Schafflund und den oben genannten Gemeinden herausgegeben. Es erscheint am 
Freitag jeder Woche sofern Veröffentlichungen vorliegen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, erscheint das 
Mitteilungsblatt an dem davorliegenden Werktag. Das Mitteilungsblatt ist beim Amt Schafflund zu folgenden 
Bezugsbedingungen erhältlich: Abonnement vierteljährlich 15,00 € einschl. Porto, zahlbar im Voraus, Einzelbezug durch 
Abholung beim Amt Schafflund zum Preis von 2,00 € oder kostenlos als Newsletter unter www.amt-schafflund.de . 
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